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1. Allgemeine Bes-mmungen 

Art. 1 

Gestützt auf Art. 19 Ziff. 1 der Gemeindeordnung der Gemeinde 
Ne9enbach vom 24. September 2017, Inkra9setzung per 1. August 
2021, erlässt die Schulpflege dieses OrganisaDons- und Geschä9s-
reglement. 

Art. 2 

Das OrganisaDons- und Geschä9sreglement regelt die OrganisaDon, 
Aufgaben, Kompetenzen und Befugnisse der Schule Ne9enbach so-
wie die Geschä9sführung und SitzungstäDgkeit der Schulpflege. 

Art. 3 

Das OrganisaDonsstatut ergänzt die BesDmmungen der Gemeinde-
ordnung sowie kantonale Gesetze und Verordnungen, namentlich 
das Gemeinde- und das Volksschulgesetz. Es gilt für die gesamte Or-
ganisaDon der Schule Ne9enbach. 

Art. 4 

Die Pflichten und Aufgaben der Organe der Schule Ne9enbach sind 
nach den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der Verhältnismässig-
keit und der Wirtscha9lichkeit zu erfüllen. 

Die Entscheidungen der Schulpflege sind abschliessend und bein-
halten eine Rechtsmibelbelehrung mit dem Hinweis auf die Mög-
lichkeit eines Weiterzugs an die Oberbehörde (Bezirksrat Win-
terthur oder die BildungsdirekDon des Kantons Zürich). 

2. Organisa-onsstruktur 

Art. 5 

Die Schulpflege besteht aus der gemäss Gemeindeordnung zu wäh-
lenden Anzahl Mitglieder und dem Schulpräsidenten oder der 
SchulpräsidenDn. 

Die Schulpflege kann Aufgaben und Zuständigkeiten an einzelne 
Schulpflegemitglieder oder die Leitung Bildung delegieren. 

Grundlage 

Zweck 

Geltungsbereich 

Grundsatz 

Zusammenset-
zung 
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Die Schulpflege konsDtuiert sich nach den Gesamterneuerungswah-
len auf Einladung des Schulpräsidenten oder der SchulpräsidenDn, 
sobald die Wahl der Schulpflegemitglieder rechtskrä9ig geworden 
ist. 

Sie wählt einen Vizepräsidenten oder eine VizepräsidenDn. 

Bis zur konsDtuierenden Sitzung tagt die bisherige Schulpflege. 

Art. 6 

Im Organigramm (Anhang 1) ist die interne Struktur der Schule mit 
den Aufgabenbereichen abgebildet.  

3. Führungsgrundsätze 

Art. 7 

Die Arbeit in der Schulpflege ist in erster Linie eine strategische 
Führungsaufgabe. Die Behörde setzt Ziele, leitet zeitgerecht die not-
wendigen Lösungsprozesse ein und vollzieht die Entscheide der 
SDmmberechDgten. 

Die BehördentäDgkeit ist eine MiliztäDgkeit. Die Mitglieder der 
Schulpflege konzentrieren sich auf die strategischen Führungsaufga-
ben und übertragen den Vollzug der operaDven Führungsebene. 

Die Mitglieder der Schulpflege sind sich ihrer Rolle und ihrer Vor-
bildfunkDon bewusst und halten sich an die intern formulierten Re-
geln. 

Art. 8 

Alle Mitglieder der Behörde sind dem Mehrheitsbeschluss ver-
pflichtet. Sie dürfen gegenüber Driben nur diesen und nicht ihre 
persönliche Auffassung vertreten. Abweichungen vom Kollegiali-
tätsprinzip sind in besonderen Fällen auf Antrag hin durch die 
Schulpflege zu beschliessen. 

Art. 9 

Die Schulpflege setzt den Schwerpunkt ihrer TäDgkeit auf die Be-
handlung von strategischen Fragen. Die strategischen Zielsetzungen 
sind verbindliche Vorgaben für die gesamte Schule Ne9enbach. 

Überdies richtet sich die Führungsarbeit der Schulpflege nach den 
von ihr beschlossenen Führungsleitsätzen (Anhang 2). 

Kons9tuierung 

Organigramm 

Führen im Kolle-
gium 

Kollegialitäts-
prinzip 

Zielvorgaben 
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Art. 10 

Die Schulpflege betreibt eine offene InformaDonspoliDk. Die Öffent-
lichkeitsarbeit wird im Au9rag des Schulpräsidenten oder der Schul-
präsidenDn in Zusammenarbeit mit der Leitung Bildung ausgeführt. 

4. Führungsinstrumente 

Art. 11 

Die Schulpflege orienDert sich an einer Vision und einem Leitbild als 
Basis für ihre Arbeit und ihre Vorstellungen über die kün9ige Ent-
wicklung der Schule Ne9enbach. Vision und Leitbild werden zu Be-
ginn einer neuen Legislaturperiode überprü9, allenfalls ergänzt 
oder verändert und neu verabschiedet. 

Art. 12 

Die Schulpflege definiert strategische Ziele, legt deren Umsetzung 
fest und prü9 die Erreichung regelmässig. Sie definieren Legislatur-
ziele, welche jährlich evaluiert werden. 

Art. 13 

Die für die Arbeit der operaDven Ebene gesetzten Vorgaben sind 
periodisch zu überprüfen, die Zielerfüllung zu beurteilen und die 
Resultate der Überprüfung zu kommunizieren. Die Grundlage dafür 
ist das Controlling und ReporDng. 

Art. 14 

Die Schulpflege legt in einem KommunikaDonskonzept die Grund-
sätze der KommunikaDon sowie die interne und externe Informa-
Don fest. Das KommunikaDonskonzept schak auch eine Basis für 
die Öffentlichkeitsarbeit. 

5. Aufgaben und Kompetenzen 

Art. 15 

Die Schulpflege ist für alle Belange des Schulwesens verantwortlich. 
Ihr stehen die Befugnisse gemäss kantonaler Gesetzgebung, Ge-
meindeordnung und OrganisaDons- und Geschä9sreglement zu. Sie 

Öffentlichkeitsar-
beit 

Vision und Leit-
bild 

Strategische 
Ziele 

Controlling und 
Repor9ng 

Kommunika9on 

Die Schulpflege 
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entscheidet aufgrund von Anträgen der gemäss Art. 23 dieses Orga-
nisaDons- und Geschä9sreglements berechDgten Organe. 

Die Schulpflege fällt Grundsatzentscheide und delegiert die für de-
ren Erfüllung erforderlichen Folgeentscheide.  

Die spezifischen Aufgaben und Kompetenzen der Schulpflege und 
den weiteren Organen sind dem FunkDonendiagramm (Anhang 3) 
zu entnehmen. Weitere Zuständigkeiten und Aufgaben sind im 
FunkDonsbeschrieb Schulpflegemitglied beschrieben (Anhang 6)  

Die der Schulpflege zustehenden Ausgabenbefugnisse sind den Fi-
nanzkompetenzen (Anhang 4) bzw. der Gemeindeordnung zu ent-
nehmen.  

Die Delegierten der Schulpflege in Vereinen und OrganisaDonen er-
staben der Schulpflege mindestens einmal jährlich oder bei Bedarf 
Bericht. Sofern diese Aufgaben an die Leitung Bildung delegiert 
sind, ist die Leitung Bildung um Rechenscha9 verantwortlich. 

Art. 16 

Der Schulpräsident oder die SchulpräsidenDn leitet die Schulpflege 
und vertrib die Schule Ne9enbach nach aussen. Er oder sie ist die 
erste behördliche Anlaufstelle der Leitung Bildung. 

Der Schulpräsident oder die SchulpräsidenDn ist für die personelle 
und fachliche Führung der Leitung Bildung zuständig. 

Die spezifischen Aufgaben und Kompetenzen des Schulpräsidenten 
oder der SchulpräsidenDn sind dem FunkDonendiagramm (Anhang 
3) oder dem FunkDonsbeschrieb Schulpräsident / SchulpräsidenDn 
(Anhang 5) zu entnehmen.  

Die dem Schulpräsidenten oder der SchulpräsidenDn zustehenden 
Ausgabenbefugnisse sind den Finanzkompetenzen (Anhang 4) zu 
entnehmen. 

Die rechtsverbindliche Unterschri9 führt für die Geschä9e der 
Schulpflege die Leitung Bildung bzw. bei Abwesenheit deren Stell-
vertretungen. 

Der Schulpflege-
präsident oder 

die Schulpflege-
präsiden9n 
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6. GeschäFsführung und Schulpflegesitzungen 

Art. 17 

Die Leitung Bildung ist für die Geschä9skontrolle der Schulpflege 
verantwortlich. 

Art. 18 

Die Schulpflegesitzungen finden in der Regel monatlich stab. Nach 
Bedarf oder auf Antrag von mindestens zwei Behördenmitgliedern 
werden weitere Sitzungen festgelegt. Der Sitzungsplan wird durch 
die Schulpflege abgenommen.  

Art. 19 

Der Schulpräsident oder die SchulpräsidenDn leitet die Schulpflege-
sitzungen. 

Art. 20 

Die Mitglieder der Schulpflege sind verpflichtet, an den Schulpflege-
sitzungen teilzunehmen. Mitglieder, die an einer Sitzung der Schul-
pflege verhindert sind, haben sich beim Schulpräsidenten oder der 
SchulpräsidenDn zu entschuldigen. 

Die Leitung Bildung nimmt mit beratender SDmme an den Schul-
pflegesitzungen teil. 

Die Schulleitungen nehmen mit beratender SDmme an Schulpflege-
sitzungen teil. 

Die Lehrpersonenvertretungen nehmen mit beratender SDmme an 
Schulpflegesitzungen teil. 

Die Schulpflege kann bei Bedarf weitere Personen – mit beratender 
SDmme – an die Schulpflegesitzungen einladen. 

Art. 21 

Die Schulpflege beschliesst in der Regel aufgrund von schri9lichen 
Anträgen. 

Die Traktanden für die Schulpflegesitzung werden von der Leitung 
Bildung festgelegt.  

Art. 22 

Die Leitung Bildung übernimmt die Geschä9sführung der Schul-
pflege. 

Geschä9e, welche aufgenommen werden sollen, müssen bis Mon-
tag 16.00 Uhr vor der Schulpflegesitzung (vom darauffolgenden 

GeschäIskon-
trolle 

Sitzungstage 

Vorsitz 

Sitzungsteil-
nahme 

GeschäIe und 
Traktanden 

Einreichung der 
Traktanden 
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Dienstag) mit allen Unterlagen in elektronischer Form der Leitung 
Bildung vorliegen. 

Die Anträge werden in Form von Schulpflegebeschlüssen mit einer 
kurzen Beschreibung der Ausgangslage, den Erwägungen für den 
Entscheid und einem eindeuDgen BeschlussdisposiDv abgefasst.  

Bei Ausgabenbeschlüssen ist auszuweisen, auf welche finanzielle 
Kompetenz der Gemeindeordnung und der KompetenzdelegaDon 
sich der Beschluss stützt (z.B. im Voranschlag enthalten / nicht ent-
halten, einmalig / wiederkehrend, gebunden). 

Ungenügend vorbereitete oder verspätete Geschä9e können von 
der Leitung Bildung zurückgewiesen werden.  

Die Geschä9e werden bis am Dienstag 16.00 Uhr vor der Schulpfle-
gesitzung (vom darauffolgenden Dienstag) mit allen Unterlagen 
durch die Leitung Bildung veröffentlicht.  

Ein nicht traktandiertes dringliches Geschä9 darf nur mit ZusDm-
mung der Mehrheit der anwesenden SDmmberechDgten behandelt 
werden. 

Diskussionsthemen sind entsprechend zu kennzeichnen. Diese wer-
den ebenfalls veröffentlicht. Solche Diskussionen dienen der vorläu-
figen Meinungsbildung über ein zukün9iges Geschä9. In der Regel 
wird ein Beschluss erst in einer späteren Sitzung aufgrund eines 
konkreten Antrags gefasst. Es wird nur das weitere Vorgehen proto-
kolliert. 

Art. 23 

Jedes Mitglied informiert sich anhand der eingegangenen Geschä9e 
und studiert die Beilagen. Elektronisch wird vermerkt, ob dem Ge-
schä9 zugesDmmt wird oder noch Diskussionsbedarf besteht. 

Ist bei einem Traktandum keine Diskussion erwünscht, gilt das Trak-
tandum als verabschiedet und wird an der Schulpflegesitzung nicht 
besprochen.  

An der Schulpflegesitzung wird vorausgesetzt, dass die Inhalte der 
Geschä9e bekannt sind.  

Art. 24 

Antragsrecht haben die Mitglieder der Schulpflege, die Leitung Bil-
dung, die Schulleitungskonferenz, die Schulleitung, die Fachstelle 

GeschäIe veröf-
fentlichen 

Sitzungsvorberei-
tung 

Antragsrecht 
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Sonderpädagogik, die Fachstelle Medien und ICT, die Leitung der 
Schulergänzenden Betreuung und jede Schulkonferenz. 

Art. 25 

Der Schulpräsident oder die SchulpräsidenDn kann im Einverneh-
men mit dem Antragsteller oder der Antragstellerin für die Bera-
tung einzelner Geschä9e Sachverständige beiziehen. 

Beigezogene Personen nehmen an der Schulpflegesitzung mit bera-
tender SDmme teil. Sie haben kein Antragsrecht. 

Art. 26 

Die Geschä9e werden in der Regel von der antragstellenden Instanz 
erläutert. Dabei sind auf Wiederholungen von Sachverhalten, die 
sich bereits aus dem schri9lichen Antrag ergeben, nach Möglichkeit 
zu verzichten. 

Art. 27 

Die Schulpflege unterscheidet folgende Geschä9sarten, welche im 
Ablauf der Schulpflegesitzungen (Anhang 7) beschrieben sind.  

a. 1. Runden-Geschäft(e): Diskussionen mit Lehrpersonenver-
tretungen  

b. 2. Runden-Geschäft(e): Beschlussgeschäfte / Beschluss fäl-
len mit Lehrpersonenvertretungen 

c. 2. Runden-Geschäft(e): Beschlussgeschäfte / Beschluss fäl-
len ohne Lehrpersonenvertretungen 

d. Orientierung, Mitteilungen, Kenntnisnahmen ohne Lehr-
personenvertretungen 

Die Traktandenliste wird in dieser Reihenfolge geordnet. 

OrienDerung, Kenntnisnahmen und Mibeilungen dienen der freien 
gegenseiDgen InformaDon über kommende Geschä9e und Ereig-
nisse, die von allgemeinem Interesse für die Schulpflege sind. Es 
werden keine Beschlüsse gefasst und kein Protokoll geführt. 

Art. 28 

Eine formelle AbsDmmung durch offenes Handmehr findet nur 
stab, wenn sich mehrere Anträge gegenüberstehen. Andernfalls 

Sachverständige 

GeschäIsbe-
handlung 

GeschäIsarten 

Beschlussfassung 
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erklärt der Schulpräsident oder die SchulpräsidenDn den gestellten 
Antrag als angenommen. 

Jedes Mitglied ist zur SDmmabgabe verpflichtet. Bei SDmmengleich-
heit gelten diejenigen Anträge als angenommen, für welche der 
Schulpräsident oder die SchulpräsidenDn gesDmmt hat. 

Schulpflegemitglieder, die nicht an der Sitzung teilnehmen, sind 
nicht sDmmberechDgt. Es ist ihnen aber gestabet, schri9liche An-
träge zu einem Geschä9 zu stellen. 

Art. 29 

Der Schulpräsident oder die SchulpräsidenDn kann auf dem Zirku-
larweg das Einverständnis zu Entscheiden einholen. Den versandten 
Anträgen werden die erforderlichen Entscheidungsgrundlagen bei-
gelegt. 

Der Schulpräsident oder die SchulpräsidenDn kann dringliche Ge-
schä9e, die in die Zuständigkeit der Schulpflege fallen, per Präsidial-
entscheid erledigen. 

Zirkular- und Präsidialentscheide sind nachträglich durch die Lei-
tung Bildung zu protokollieren. 

Art. 30 

Die Abnahme des Protokolls erfolgt jeweils an der nächsten Sitzung.  

Die Protokollführung für die Sitzungen der Schulpflege obliegt der 
Leitung Bildung.  

Das Protokoll (Sammelordner) wird ausgedruckt und vom Protokoll-
schreiber oder der Protokollschreiberin unterzeichnet und abgelegt.  

Die Protokolle werden pro Legislaturperiode gebunden.  

Die Beschlüsse der Schulpflege werden den Empfängern in Form 
von Protokollauszügen oder mit separatem Schreiben mitgeteilt. 

Art. 31 

Protokollauszüge mit rechtsverbindlichen Geschä9en enthalten 
eine Rechtsmibelbelehrung. 

Protokollauszüge und separate Schreiben werden von der Leitung 
Bildung unterzeichnet.  

Das AusferDgen mit elektronischer Unterschri9 ist – im Rahmen der 
gesetzlichen Sicherheitsvorschri9en – gestabet. 

  

Zirkular- und Prä-
sidialentscheid 

Protokoll 

Protokollauszüge 
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Art. 32 

Die Sitzungen der Schulpflege sind nicht öffentlich. 

Die Leitung Bildung sorgt dafür, dass Beschlüsse der Schulpflege 
von spezifischem oder allgemeinem Interesse innert einer ange-
messenen Frist in geeigneter Form veröffentlicht werden. 

Nicht orienDert wird über Tatsachen und Verhältnisse, deren Ge-
heimhaltung im Interesse der Gemeinde oder der beteiligten Perso-
nen und InsDtuDonen liegt. Nicht bekannt gegeben werden dürfen 
insbesondere die Voten einzelner Mitglieder und deren AbsDm-
mungsverhalten. 

Art. 33 

Die Schulpflege treffen sich zu internen Sitzungen, welche dem In-
formaDonsaustausch und zur Erarbeitung von Strategien dienen.  

Zu den internen Sitzungen lädt der Schulpräsident oder die Schul-
präsidenDn in der Regel die Mitglieder der Schulpflege ein. Bei Be-
darf werden weitere Personen eingeladen.  

An der internen Sitzung werden keine Beschlüsse gefasst. Es wird 
ein internes Protokoll erstellt.  

7. Opera-ve Gesamtebene 

Leitung Bildung 

Art. 34 

Die Leitung Bildung ist das oberste operaDve Führungsorgan der 
Schule und im Rahmen der Auoau- und AblauforganisaDon verant-
wortlich für die Leitung, die Entwicklung und das Controlling des 
gesamten Schulbetriebs. 

Sie ist zuständig für die personelle und fachliche Führung der Schul-
leitungen und der weiteren ihr unterstellten Organe. Die Beurtei-
lung der Schulleitungen erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Schul-
präsidenten oder der SchulpräsidenDn. 

Die Leitung Bildung erarbeitet Entscheidungsgrundlagen zuhanden 
der Schulpflege und verfügt, in Vertretung der Schulpflege und im 

Öffentlichkeit 

Interne Sitzun-
gen 

Aufgaben und 
Kompetenzen 
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Rahmen des Budgets sowie des übergeordneten Rechts, über alle 
Kompetenzen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benöDgt. 

Die spezifischen Aufgaben und Kompetenzen der Leitung Bildung 
sind dem FunkDonendiagramm (Anhang 3) und im FunkDonsbe-
schrieb Leitung Bildung (Anhang 8) zu entnehmen. 

Die der Leitung Bildung zustehenden Ausgabenbefugnisse sind den 
Finanzkompetenzen (Anhang 4) zu entnehmen. 

Die Leitung Bildung stellt als Mitglied der Abteilungsleiterkonferenz 
der Gemeinde die KoordinaDon zwischen der Schule und den übri-
gen Geschä9sbereichen der Gemeindeverwaltung sicher. 

Schulleitungskonferenz (SLK) 

Art. 35 

Der Schulpräsident oder die SchulpräsidenDn, die Leitung Bildung 
sowie alle Schulleitenden nehmen mit SDmmrecht in der Schullei-
tungskonferenz Einsitz. 

Die Schulleitungskonferenz wird von der Leitung Bildung geführt. 
Bei deren Verhinderung durch eine von ihr bezeichneten Schullei-
tungsperson.  

Die Sitzungen der Schulleitungskonferenz finden jede zweite Woche 
stab. Der Ablauf der Sitzung ist im FunkDonsbeschrieb SLK festge-
halten (Anhang 9).  

Art. 36 

Die Schulleitungskonferenz dient dem Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch und koordiniert und fördert pädagogische Entwicklungen. 

Die spezifischen Aufgaben und Kompetenzen der Schulleitungskon-
ferenz sind dem FunkDonendiagramm (Anhang 3) zu entnehmen. 

Die Schulleitungskonferenz entscheidet einvernehmlich. Ist dies 
nicht möglich, entscheidet sie per Mehrheitsbeschluss. Jedes Mit-
glied ist zur SDmmabgabe verpflichtet. Bei SDmmengleichheit gel-
ten diejenigen Anträge als angenommen, für welche der 

Zusammenset-
zung und Sit-

zungsrhythmus 
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Kompetenzen 
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Vorsitzende oder die Vorsitzende gesDmmt hat. Die Mitglieder sind 
dem Kollegialitätsprinzip verpflichtet. 

Antragsrecht an die Schulleitungskonferenz haben die Leitung Bil-
dung, alle Schulleitungen, die Fachstellen sowie alle Schulkonferen-
zen. 

Die Schulverwaltung erstellt ein Protokoll der Sitzungen der Schul-
leitungskonferenz. Das Protokoll wird dem Schulpräsidenten oder 
der SchulpräsidenDn und den Mitgliedern der Schulpflege zugäng-
lich gemacht. 

Schulleitungen 

Art. 37 

Die Schulleitenden unterstehen der Leitung Bildung.  

Art. 38 

Die Schulleitungen führen ihre Schule pädagogisch, personell, finan-
ziell und organisatorisch; wenn durch übergeordnetes Recht vorge-
sehen, unter Mitwirkung der Schulkonferenz. 

Die spezifischen Aufgaben und Kompetenzen der Schulleitungen 
sind dem FunkDonendiagramm (Anhang 3) und im jeweiligen Funk-
Donsbeschrieb (Anhang 10 - 13) zu entnehmen. 

Die den Schulleitenden zustehenden Ausgabenbefugnisse sind den 
Finanzkompetenzen (Anhang 4) zu entnehmen. 

Leitung schulergänzende Betreuung 

Art. 39 

Die Leitung der Schulergänzenden Betreuung untersteht der Lei-
tung Bildung.  

Die Leitung der Schulergänzenden Betreuung ist zuständig für die 
personelle und fachliche Führung des ihr direkt unterstellten Perso-
nals. 

  

Unterstellung 

Aufgaben und 
Kompetenzen 

Unterstellung 
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Art. 40 

Die Leitung der Schulergänzenden Betreuung stellt ein bedarfsge-
rechtes Angebot sicher und unterstützt dabei Eltern in ihrer Betreu-
ungsaufgabe.  

Die spezifischen Aufgaben und Kompetenzen der Leitung der Schul-
ergänzenden Betreuung sind dem FunkDonendiagramm (Anhang 3) 
und im FunkDonsbeschrieb Leitung SEB (Anhang 14) zu entnehmen. 

Die der Leitung der Schulergänzenden Betreuung zustehenden Aus-
gabenbefugnisse sind den Finanzkompetenzen (Anhang 4) zu ent-
nehmen. 

Fachstelle Sonderpädagogik 

Art. 41 

Die Fachstelle Sonderpädagogik untersteht der Leitung Bildung. 

Art. 42 

Die Fachstelle Sonderpädagogik stellt die adäquate Betreuung der 
Schülerinnen und Schüler sowie die Beratung und Unterstützung 
von Schulleitungen und Lehrpersonen in sonderpädagogischen Be-
langen sicher. 

Die spezifischen Aufgaben und Kompetenzen der Fachstelle Sonder-
pädagogik sind dem FunkDonendiagramm (Anhang 3) und im Funk-
Donsbeschrieb Fachstelle Sonderpädagogik (Anhang 15) zu entneh-
men. 

Die der Fachstelle Sonderpädagogik zustehenden Ausgabenbefug-
nisse sind den Finanzkompetenzen (Anhang 4) zu entnehmen. 

Fachstelle Medien und ICT 

Art. 43 

Die Fachstelle Medien und ICT untersteht der Leitung Bildung.  

Art. 44 

Die Fachstelle Medien und ICT stellt die adäquate Beratung und Un-
terstützung von Leitung Bildung, Schulleitungen, Lehrpersonen und 
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weiteren Mitarbeitenden der Schule Ne9enbach in den Bereichen 
Medien und ICT sicher. Sie deckt dabei sowohl technische als auch 
pädagogische Fragestellungen ab. 

Die spezifischen Aufgaben und Kompetenzen der Fachstelle Medien 
und ICT sind dem FunkDonendiagramm (Anhang 3) und im FunkD-
onsbeschrieb Fachstelle Medien und ICT (Anhang 16) zu entneh-
men. 

Die der Fachstelle Medien und ICT zustehenden Ausgabenbefug-
nisse sind den Finanzkompetenzen (Anhang 4) zu entnehmen. 

Schulkonferenz 

Art. 45 

Der Schulkonferenz gehören alle Lehrpersonen an. Über die Teil-
nahme weiterer Mitarbeitenden der Schule und über deren SDmm-
recht entscheidet die Schulleitung.  

Die Schulleitung leitet die jeweilige Schulkonferenz. 

Art. 46 

Die Schulkonferenz legt gemäss den Vorgaben des Volksschulgeset-
zes das Schulprogramm fest und beschliesst über Massnahmen zu 
dessen Umsetzung. Sie setzt sich zudem mit der gemeinsamen pä-
dagogischen Ausrichtung der Schule und mit den Gegebenheiten 
des Schulalltags auseinander. Die Schulkonferenz hat das Recht, der 
Schulpflege Anträge zu stellen. 

Die Schulkonferenz ist für ein Protokoll ihrer Sitzungen besorgt, wel-
ches dem Schulpräsidenten oder der SchulpräsidenDn, den Mitglie-
dern der Schulpflege und der Leitung Bildung zugänglich gemacht 
wird. 

Lehrpersonenvertretung 

Art. 47 

Die beiden Lehrpersonenvertretungen sowie deren Stellvertretun-
gen werden jährlich vor Schuljahresbeginn durch die Schulkonfe-
renz gewählt. 

  

Zusammenset-
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Art. 48 

Die Lehrpersonenvertretungen vertreten die Anliegen der Gesamt-
lehrerscha9 der Schule Ne9enbach gegenüber Behörden und Orga-
nen der Schule Ne9enbach. 

Schulpsychologischer Dienst 

Art. 49 

Die Schulpsychologin / der Schulpsychologe untersteht dem Schul-
präsidium.  

Art. 50 

Die Schulpsychologin / der Schulpsychologe führt die Schulpsycho-
logischen Abklärungen durch und unterstützt die Schulbehörde, die 
Leitung Fachstelle Sonderpädagogik und die Schulleitungen bei Ent-
scheidungen über die Sonderschulung der Schule Ne9enbach.   

Die spezifischen Aufgaben und Kompetenzen des Schulpsychologi-
schen Diensts sind dem FunkDonendiagramm (Anhang 3) und im 
FunkDonsbeschrieb Schulpsychologischer Dienst (Anhang 17) zu 
entnehmen. 

Schulverwaltung 

Art. 51 

Die Sachbearbeiterinnen der Schulverwaltung unterstehen der Lei-
tung Bildung. 

Art. 52 

Der Sachbereich der Schulverwaltung ist in die Bereiche Personal, 
SuS-Belange und Finanzen unterteilt und jeweils einer Sachbearbei-
terin zugewiesen. Sie sind für die selbständige Erledigung von admi-
nistraDven und organisatorischen Aufgaben sowie spezifische 

Aufgaben und 
Kompetenzen 

Unterstellung 

Aufgaben und 
Kompetenzen 

Unterstellung 

Aufgaben und 
Kompetenzen 



 20 

Aufgaben im Bereich Personal / PersonaladministraDon, SuS-Be-
lange oder Finanzen verantwortlich. 

 

8. Schlussbes-mmungen 

Art. 53 

Dieses OrganisaDons- und Geschä9sreglement trib per 01.02.2026 
in Kra9. Auf diesen Zeitpunkt hin werden alle mit diesem Organisa-
Dons- und Geschä9sreglement in Widerspruch stehenden BesDm-
mungen aufgehoben. 

 

Von der Schulpflege mit Beschluss vom 27.01.2026 genehmigt. 

 

 

 

Schule Ne9enbach 

Der Präsident:  Walter Feuchter 

Die Leitung Bildung:  Judith Germann 

InkraIsetzung 


